
 Gemeinsame Positionierung zur möglichen 

Verlegung der Startroute „AMTIX kurz“ nach 

Abschluss des Konsultationsverfahrens 

der Gemeinden Egelsbach, Erzhausen und Messel 

Im Januar 2018 wurde durch das „Forum Flughafen und Region“ (FFR) das Maßnahmenpaket 

„Aktiver Schallschutz“ öffentlich vorgestellt. Das Maßnahmenpaket besteht aus 

17 Einzelmaßnahmen, von denen 14 unstrittig aktiv zur Fluglärmreduzierung beitragen. In drei 

Fällen jedoch wird der Lärm nicht reduziert, sondern durch Verlegung von Flugrouten lediglich 

verlagert, d.h. es handelt sich bei diesen nicht um aktive Schallschutzmaßnahmen im eigentlichen 

Sinne. Diese drei – ihrer Natur nach strittigen – Maßnahmen sollen gemäß Beschluss der 

Frankfurter Fluglärmkommission in sogenannten „Konsultationsverfahren“ behandelt werden, 

deren erstes für die angedachte Verlegung der Startroute „AMTIX kurz“ nun abgeschlossen 

wurde. 

Fachlicher Ausgangspunkt des Konsultationsverfahrens waren fünf neu konzipierte 

Startvarianten für die Abflugroute „AMTIX kurz“, von denen eine (die sog. „Variante 4“) vom FFR 

für die Umsetzung empfohlen wurde. Im Zuge der Konsultation kamen neue Vorschläge hinzu  

(Varianten 6 und 7), die Varianten 4 und 5 wurden durch kleinere Modifikationen ergänzt.  

Den Beschluss, dieses Konsultationsverfahren durchzuführen, haben wir nachdrücklich begrüßt, 

da es eine Beteiligung der betroffenen Kommunen vorsieht und damit die Möglichkeit zu einem 

regionalen Kompromiss öffnet. Als positiv ist zu bewerten, dass die Entscheidungsfindung des 

FFR, die Variante 4 vorzuschlagen, sehr detailliert und umfänglich erläutert wurde. Auch die 

Bewertungskriterien und – ergebnisse wurden in den meisten Fällen transparent erläutert. Der 

Bitte nach weiteren Informationen wurde in vielen Fällen nachgekommen. Die Menge der 

Informationen war allerdings für Nichtfachleute in der zur Verfügung stehenden Zeit kaum zu 

bewältigen.  

Wir plädieren auch nach Abschluss des Verfahrens dafür, dass dies ein Ansatz ist, der 

weiterverfolgt werden muss. Im Ergebnis sehen wir das nun beendete „AMTIX kurz“-

Konsultationsverfahren jedoch sehr kritisch, unter anderem aus folgenden Gründen: 

1.) Die Erläuterungen für die Entscheidung zur Variante 4 waren sehr umfangreich, gleichzeitig 

war aber der Diskussionsrahmen viel zu eng gesteckt. Faktisch konnten lediglich einzelne 

Startrouten-Varianten debattiert und verglichen werden. Dabei wurde immer wieder vom Ergebnis 

aus argumentiert, d.h. es wurde erläutert, warum andere Varianten nicht umsetzbar seien und 

Variante 4 die einzig sinnvolle Lösung sei. Die Analyse selbst einfachster 

Variantenkombinationen (z.B. monatlicher Wechsel zwischen zwei Varianten) wurde nicht 

zugelassen. Ebenso wurden steilere Startverfahren nicht zum Gegenstand gemacht, obwohl 

dadurch ein erheblich anderes Lärmbild für alle diskutierten Varianten entstehen würde. Ebenfalls 

außer Betracht gelassen wurde der gegenüber der Status Quo-Route erhöhte Schadstoffausstoß 

durch fast alle neu diskutierten Varianten. Kompromissvorschläge scheiterten an diesem eng 

gesteckten Rahmen, bevor sie überhaupt ausführlich diskutiert werden konnten. 

2.) Es wurden offenbar nicht alle betroffenen Kommunen in gleichem Maße einbezogen. Nach 

Beendigung der Konsultation hat sich der Magistrat der Stadt Darmstadt öffentlich für die 

Umsetzung der „Variante 2“ ausgesprochen. Diese Variante würde zu erheblichen 



Neubelastungen in Erzhausen, Egelsbach, Messel, Dieburg und Groß-Zimmern führen. Die 

Gemeinden Egelsbach, Messel und Groß-Zimmern waren jedoch in der Konsultation nur am 

Rande beteiligt (in der Politikergruppe, nicht aber in der Bürgergruppe), die Stadt Dieburg war 

überhaupt nicht vertreten. 

3.) Ebenfalls thematisch nicht zugelassen war die Fragestellung, in welcher Weise die 

betrachteten Startrouten die Entwicklungsfähigkeit der betroffenen Kommunen beeinflussen. 

Dies ist bedeutsam, denn im Vorfeld wurde sowohl durch den Darmstädter Oberbürgermeister 

als auch durch den Weiterstädter Bürgermeister öffentlich geäußert, dass durch eine AMTIX kurz-

Verlegung und die resultierende Verschiebung der Siedlungsbeschränkungen neue 

Entwicklungsmöglichkeiten für ihre Kommunen entstünden. Die Möglichkeit, im Rahmen der 

Konsultation nach Lösungen zu suchen, die die Entwicklung aller beteiligten Kommunen bzw. der 

gesamten Region im Auge hat, war nicht gegeben. 

4.) Der Wunsch Egelsbachs und weiterer Kommunen nach einer begleitenden Lärmmessung vor, 

während und nach dem Probebetrieb der neuen AMTIX kurz Variante wurde auf Grund von 

beschränkter Verfügbarkeit von mobilen Messstationen, derzeit drei, zurückgewiesen. Ein 

objektiver Vergleich der Lärmbelastung ist hiermit aus unserer Sicht nicht mehr gegeben. 

Wir, die unterzeichnenden Kommunen, kommen nach Ende des Konsultationsverfahrens zu 

folgendem Ergebnis: 

1.) Bezüglich der Routenverschiebung präferieren wir eine Nutzung von zwei oder mehr 

Varianten im monatlichen Wechsel, so dass längere Lärmpausen entstehen. Dadurch wird eine 

gerechtere Verteilung des Lärms in der Region möglich und aufgrund der flächenhaften 

Lärmverteilung würde ein Großteil der heute bestehenden Siedlungsbeschränkungen wegfallen 

und neue Siedlungsbeschränkungen vermieden werden. Kapazitätseinbußen am Frankfurter 

Flughafen entständen bei einem solchen Ansatz nicht. Die Aussage der Deutschen 

Flugsicherung, dass es nicht möglich sei, auch nur eine einzige zusätzliche Startroute 

einzurichten, ist für uns nicht plausibel. 

2.) Noch in diesem Jahr 2019 startet das FFR eine Analyse, in der die Auswirkung eines steileren 

Startverfahrens untersucht wird. Steilere Starts würden das Lärmbild für alle in der Konsultation 

behandelten Startrouten verändern, auch der Vergleich zwischen den Startrouten würde anders 

aussehen. Es ist unseres Erachtens ein Fehler, einen Vergleich anzustellen auf Basis des 

aktuellen Startverfahrens, dessen Zukunft fraglich ist. Wir regen an, das Ergebnis der 

Untersuchung abzuwarten und in die Entscheidung mit einzubeziehen. 

3.) Die Varianten 1 bis 5 führen zu Neubelastungen in erheblichem Umfang. Eine reine 

Verschiebung aller Flüge von der bisherigen Route auf eine der Varianten halten wir für 

unzumutbar, mit den Zielen eines „aktiven Schallschutzes“ nicht vereinbar und lehnen dies 

deshalb entschieden ab. 

4.) Neben Maßnahmen zum Schutz gegen Fluglärm hat die Fluglärmkommission den 

gesetzlichen Auftrag, die Schadstoffemissionen der Flugzeuge bei ihren Beratungen zu 

betrachten. Dass die Varianten 1 bis 6 aufgrund der zusätzlichen Kurven zu einem gegenüber 

dem Status Quo erhöhten Schadstoffausstoß führen, ist unmittelbar klar. Eine Begutachtung 

dieser möglicherweise entscheidungsrelevanten Schadstoffzunahme wurde jedoch nicht 

durchgeführt. Eine Entscheidung ohne eine solche Untersuchung halten wir für ungenügend 

substanziiert. 



5.) Mit Verwunderung haben wir zur Kenntnis genommen, dass die Nähe der Varianten 1-3 und 

5 zum Flugverkehr des Verkehrslandeplatzes Egelsbach unter Sicherheitsaspekten keinerlei 

Rolle gespielt hat. 

Wir halten den Ansatz, die betroffenen Kommunen in einem Beteiligungsverfahren anzuhören, 

für grundsätzlich richtig und gut. Allerdings sollte dies nicht nur zur Rechtfertigung einer vorher 

bereits festgelegten Entscheidung dienen, sondern eine offenere und thematisch breitere Debatte 

unter fairen Rahmenbedingungen ermöglichen, wie sie auch in der „Resolution zum 

Fluglärmschutz“ zahlreicher Kommunen des Rhein-Main-Gebiets am 25.09.2018 gefordert 

wurde. Eine reine Umverteilung der Lasten kann nicht die Lösung für die Lärmproblematik sein. 

Alle vorgeschlagenen Varianten belasten einseitig die unterzeichnenden Kommunen, die durch 

den Pendlerverkehr (z.B. Autobahnen, Bundesstraßen, Bahnstrecke) auch aus Darmstadt, den 

Gegenanflug des Flughafen Frankfurts, den Verkehrslandeplatz in Egelsbach sowie die 

zukünftige ICE-Schnellstrecke bereits über die Maßen belastet sind. Neueste Erkenntnisse über 

die Auswirkung von Verkehrslärm auf die Bevölkerung im Rhein-Main-Gebiet in Form der 

NORAH-Studie wurden nicht berücksichtigt.  

Deswegen sprechen wir uns für eine faire Verteilung aus. Bevor hier keine bessere Lösung 

gefunden ist, sollte die Flugroute gar nicht verlegt werden.  

 

Für den Gemeindevorstand der Gemeinde Egelsbach: Tobias Wilbrand, Bürgermeister 

Für den Gemeindevorstand der Gemeinde Erzhausen: Claudia Lange, Bürgermeisterin 

Für den Gemeindevorstand der Gemeinde Messel: Andreas Larem, Bürgermeister 

 

 




